
       

  

Wer wird gefördert? 

Gründerinnen - Gründungsfinanzierung  

• Freiberufliche oder gewerbliche Gründerinnen                                             

• Vorzugsweise, nicht ausschließlich, Gründerinnen 45+ und/oder 

Gründerinnen mit Zuwanderungserfahrung 

Unternehmerinnen Wachstumsfinanzierung 

• Unternehmerinnen – kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der 

gewerblichen Wirtschaft 

• Freie Berufe 

• Vorzugsweise, nicht ausschließlich, Gründerinnen 45+ und/oder 

Gründerinnen mit Zuwanderungserfahrung 

Finanziert werden ausschließlich Gründerinnen und Unternehmerinnen mit 

Wohn- und Geschäftssitz in Berlin 

 

Was wird gefördert?   

• Investitionen 

• Betriebsmittel  

• Auftragsvorfinanzierung 

• Weiterbildung 

• Liquiditätsengpässe 

 

Wie wird gefördert? 

Mikrokredite zwischen 1.000 und 10.000 Euro 



Zu welchen Konditionen? 

• Zinsen 8,1% p.a. (ab dem 15.08.2023) 

• Laufzeit bis max. 54 Monate, davon 6 Monate tilgungsfrei 

• Abschlussgebühr 130,00 Euro (wird bei der Auszahlung von der Bank 

einbehalten) 

 

Was benötigen wir?  

Gründungsfinanzierung  

• Gründungskonzept mit Finanzierungsplan für 3 Jahre 

• Steuernummer oder Gewerbeanmeldung  

• SCHUFA-Auskunft, nicht älter als 3 Monate  

• Tragfähigkeitsbescheinigung, wenn vorhanden 

• Bürgschaft von 1 bis 2 Personen für 50 % der Kreditsumme 

• Selbstauskunft/Kriterienkatalog www.goldrausch-ev.de 

 

Wachstumsfinanzierung 

• Vorhabenbeschreibung oder vorhandener Auftrag 

• Jahresabschluss der letzten 3 Jahre, resp. BWA‘s 

• Kapitalbedarfsplan 

• Steuernummer oder Gewerbeanmeldung 

• Bürgschaft von 1 bis 2 Personen für 50 Prozent der Kreditsumme 

• Selbstauskunft www.goldrausch-ev.de 

 

Alle Finanzierungsanfragen werden durch die Mikrokreditberaterin vorbereitet 

und im GOLDRAUSCH Beirat nach einem Pitch entschieden. 

 

Was ist noch wichtig zu wissen? 

Nachfinanzierungen möglich 

• Stufenkredite ab 6-monatiger störungsfreier Rückzahlung des ersten 

Kredites  

Sondertilgungen  

• bis zu 2mal während der Kreditlaufzeit 



• Sofortablösung ohne Vorfälligkeitsentschädigung  

• Gebühr 50,00 Euro pro Sondertilgung bzw. Ablösung 

• Kreditbearbeitungszeiten bis zu max. 4 Wochen 

 

Nicht finanziert werden 

• Beratungsleistungen 

• Bereits abgeschlossene Vorhaben 

• Vorhaben aus den Bereichen der Primärerzeugung landwirtschaftlicher 

Produkte sowie Fischerei/Aquakultur 

• Gründerinnen/Unternehmerinnen, die bereits andere Fördermittel der 

IBB und KfW erhalten 

• Von Insolvenz bedrohte oder insolvente Gründerinnen und 

Unternehmerinnen 

 

 


